
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/11/23 91/15/0066
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 Veröffentlicht am 23.11.1992

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs2;

BAO §200 Abs4;

Rechtssatz

Der bescheidmäßige Ausspruch über die Nichtfestsetzung der Umsatzsteuer setzt keine vorausgehende "Bestreitung"

der Umsatzsteuerpflicht durch Organe der Abgabenbehörde voraus.
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